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Gesetzliche Verordnungsausschlüsse bei der 
Arzneimittelversorgung und zugelassene Ausnahmen

16. Apothekenpflichtige nicht verschreibungspflicht ige Arzneimittel

16.1   Apothekenpflichtige nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel sind von der 
Versorgung nach § 31 SGB V ausgeschlossen. Die Verordnung dieser Arzneimittel 
ist nach § 34 Abs. 1 Satz 2 ausnahmsweise zulässig, wenn die Arzneimittel bei der 
Behandlung schwerwiegender Erkrankungen als Therapiestandard gelten.

16.2   Eine Krankheit ist schwerwiegend, wenn sie lebensbedrohlich ist oder wenn sie 
aufgrund der Schwere der durch sie verursachten Gesundheitsstörung die 
Lebensqualität auf Dauer nachhaltig beeinträchtigt.

16.3   Ein Arzneimittel gilt als Therapiestandard, wenn der therapeutische Nutzen zur 
Behandlung der schwerwiegenden Erkrankung dem allgemein anerkannten Stand 
der medizinischen Erkenntnisse entspricht.

16.4   Schwerwiegende Erkrankungen und Standardtherapeutika zu deren 
Behandlung sind:

16.6   Die Verordnung der Arzneimittel in den zugelassenen Fällen, ist in der 
ärztlichen Dokumentation durch Angabe der entsprechenden Diagnose zu 
begründen.

16.8   Die Verpflichtung des Vertragsarztes zur wirtschaftlichen Verordnungs-
weise von nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln bleibt von diesen 
Regelungen unberührt. Der Vertragsarzt soll nicht verschreibungspflichtige 
Arzneimittel zu Lasten des Versicherten verordnen, wenn sie zur Behandlung 
einer Erkrankung medizinisch notwendig, zweckmäßig und ausreichend sind. In 
diesen Fällen kann die Verordnung eines verschreibungspflichtigen Arzneimittels 
unwirtschaftlich sein.

16.9   Die Regelungen in Nr. 16.1 bis 8 gelten nicht für versicherte Kinder bis zum 
vollendeten 12. Lebensjahr und versicherte Jugendliche bis zum vollendeten 18. 
Lebensjahr mit Entwicklungsstörungen.

� Flohsamenschalen nur zur unterstützenden Quellmittel-Behandlung bei 
Morbus Crohn, Kurzdarmsyndrom und HIV assoziierter Diarrhoen

� Gingko biloba blätter-Extrakt (Aceton-Wasser-Auszug, standardisiert) nur zur 
Behandlung der Demenz 

� Hypericum perforatum-Extrakt (hydroalkoholischer Extrakt, mind. 300 mg pro 
Applikationsform) nur zur Behandlung mittelschwerer depressiver Episoden

� Mistel-Präparate, parenteral, auf Mistellektin standardisiert, nur in der 
palliativen Therapie von malignen Tumoren zur Verbesserung der 
Lebensqualität


